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1691 [März 10 . ] Februar 28 . , Basel A
SCHREIBEN VON DEN AUSSCHUESSEN DER BUERGERSCHAFT DER STADT BASEL

AN DIE IN BADEN VERSAMMELTEN TAGSATZUNGSGESANDTEN [DER
XII - XIII AUSG. BS - EIDG . ORTE UND ZUGEWANDTE]

EA VI 2, 386

"Es befindt sich [wegen der Bürgerunruhen ] eine E . Burgerschafft diser Unse-

rer Statt Basel· denensetben höchstens verpf ticktet , vor dero so threüherzige

undt fründt Eydtg . Vorsorg undt obwohtmeinenheit ; in demme nicht attein denen

hochtobt . Orthen Zürich , Bern , Lucem undt Sotothum auf gethanes ansinnen

undt begehren Unserer “ gn . Herre ?i und oberen des kleinen undt grosen Raths be¬

lieben wolleri , aus dero hochansehenlicheii mittlen etwelche herren zue ver-
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ordnen , und bey disen sorglichen Kriegsleüffen Unserm gemeinem Stand in allen

fürfallenheiten , als representanten dero hochen Herren Principalen mit hilf,

rath undt trost beizuspringen , sondern auch noch von denen der Zeith auf einer

Extra ordinari Tagsatzung Zue Baden im Ergeüw versambleten hochansehenl·ichen

Herreii Ehrengesandten der 12 . undt Zuegewandteyi Ohrten einer lobt . Eydtgno-

schafft über dis dis so fründ Eydtg . sowohl· an Unsere gn . Herr >en undt Obere

[Bürgermeister und Rat ] als eine gemeine E . Burgerschafft abgelassenes undt

durch den wohledlen Herrn Joseph Ludwig Schnorffen , Ritteren undt der Graff-

schafft Baden wohlv er ordneten Undervogt überbrachtes Schreiben uns noch umb

sovil· mehr dero fründ Eydtg . Vorsorg undt wohimeinenheit neüwer dingen ver¬

sicheren tassen , dessen finden wir Uns Zue ebenmässigem hochschuidigstem dankh

dienst Eydtgnossisch verbunden . Sotten auch· daneben Eüch . . . andeüten , das das

bishärige Verfahren athiesiger Ehrenburgerschaft auf keine weis undt weg zue

einiger betruebnus undt verwihrung unsers innertichen rhuestandts vernähten qe - ^

zwäckhet , sei >idt uns auch sambt undt sonders des geringsten Scheins einiger

tumutten nicht bewusst . Jn demme wir durch die gyiad Gottes keine andere inner-

tiche feindt ats die teiderl bey Uns überhandt genommene Sündt undt taster

wüssen , dessen nit attein eines athiesigen Ehrwürdigen Ministerin von geraumer 3

Zeit hero darwider gerichtete Predigten , undt von E . Rath underschidtich ein¬

gegebene schriffttiche bedenkhen , undt mundttiche wahmungen , sondern auch

unserer gn . Herren undt oberen zum offteren widerhotte scharpfe Mandata undt L

Ordnungen , auch freywittige Zum theit bescheheiie mundttiche bekandtnus , hei¬

tere undt sonnenklare anzeigungen seindt ; Anbey das so thane unsere Versamb-

tungen an keinem ungewohntichen orth , oder auf eine unertaubte weis , sondren
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auf unseren Ehrenzünfften , die Expresse zue den Bürgerlichen Zuesammenkunfften

gewidmet , undt von unsem lieben Voreltern darzue erbauwt worden , solche auch

nicht von uns selbsten eigenwilliger weis anfänglichen vorgenommen , sondern

durch eine von unsem gn . Herren des Kleinen Raths an uns abgeschickhte hoch-

ansehenlich ungewöhnliche Deputation convocieret , auch von unsem Seelsorgeren

selbsten dazue animiret , undt gestärckhet , ia sogar von unsem gn . Herren des
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mehreren gewaldts , als dem vomembsten glid Unserer repüblic , undt theil un¬

serer rechtmässigen Obrigkeit uns heiter bedeutet worden , das , im fahl in di-

sem hochnöthigen undt gottgefälligen Reformationswerckh die hilfliehe handt / 1

nit mit anlegen wurden , sie sich zue dem erwündschten gueten zweckh zue gelan¬

gen , nimmermehr getrauwten ; So fehr ist es auch , das angeregte unsere Zusam¬

menkünften Zue einigem Tumult den gerüigsten anlass geben solten , das sie im

gegentheil vilmehr , wie sich bishero im werckh selbsten erwisen , gleichsamb

das einige votdt sicherste mittel seindt , solche gentzlichen Zue verhueten.

Gestalten wir die Verordnete Ausschuss der E . Burgerschafft uns höchstens las¬

sen angelegeyi sein , die insgemein wider den erschröckhlichen Meyneydt , Fac-

tionen undt denen damienhär vilfältig endtstandenen Unordnungen , undt gänzlich

gethrohenden Ruin unsers Standts erzömte gemuether nicht allein in den

schranckhen der gebühr undt bescheidenheit zue erhalten , sondern auch diesel-

bige zue besänftigen undt abzuekühlen . ^

Um sovil mehr gethrauwen wir uns mit unerschrockhenem gewüssen von allen un¬

sem bishero in disem geschäfft vorgenommenen handlungen sowohl Gott dem Her¬

ren als dem höchsten Richter , als auch unsem gn . Herren undt Oberen wie auch

einer ganzen lobl . Eydtgnoschaft solche Rechnung zu geben , das unser Unschuldt

aller Weldt bekhandt , undt unser guete Jntention / als Namblichen die so hoch

verlezte Ehr des göttlichen Namens zue retten , unserem hochoberkeitlichen

Standt sein vorgehabtes ansehen , Rhuemb undt Wurde herwider zue bringen , einer

gemeinen lobl . Eydtgnoschafft vortheilhafftige undt unserer Statt yvutzliche J

Ordnungen zue stabilieren , auch unsere von unsem lieben Voreltern mit so vi-

lem guet undt bluet hoch undt theiir erworbene , undt auf uns ererbte freyheiten,

widerumb an das liecht , undt in deyi gang zue briyigen , damit ' wir nit yiur den

Normen freyer Eydgyiosseyi sondreyi auch die würcklichen früchteyi dieses lobl.

[1501 geschlossenen ] Pundts geyiiesseyi , also unsereyi allgemeineyi Rhuß undt wohl-

standt bevestigeyi undt erhalten möchten / das wir deren nit allein ytit zue

endtgelten , sondern vilmer in allweg zue gemessen undt bey unsem Nachkomb-

lichen eineyi ruemblicheri danckh undt Ehreyigedächtrius zue verdieneri hoffeyi.

So danne unsere gethreüwe lieb Eydtgnossen nit allein allen etwan wider uns
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gefassten ungueten wähn fahren zue lassen , sondren auch noch femers anlass

gewinnen , auf unsem Standt , als das von Jhnen setbsten so genandte einte Aug

einer lobl . Eydtgnosohafft weitere threuw - Eydtg . Obsicht zu haben ; wie wir

uns nun ebenmässig versicheret halten , uns dergestaldten zue menagieren , das

sie an uns kein dem Eydtg . Corpori unanständiges mitglid haben werden ; Aller¬

massen wir gehorsambst uns dero beharlichen fründteydtg . Wohlgewogenheit . . .

hiemit . . . empfehlen , Zuemahlen den Allerhöchsten für dero Edle gesundtheit

undt gn . Co?iservation unsers geliebten Vatterlandts lobl . Eydtgnosohafft ei-

ferigst ansuechen . . ."

Versehen mit dem Siegel von Notar Johann Rudolf Lauterburg , Aktu¬
ar und Mitglied des Ausschusses.

1) Nämlich von Zürich Wilhelm Blarer von Wartensee , von Bern Johann Samuel
Frisching , von Luzern Jost von Fleckenstein , vo ?t Solothurn Franz Ludwig
Blasius Stavay - Mollondin

2 ) vgl . Burckhardt/Geschichte der Stadt Bern 72
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